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Alkohol oder eine Alkoholmischung enthält.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein viruzides Desinfekti-
onsmittel. Ferner betrifft die Erfindung eine Verwen-
dung eines solchen Desinfektionsmittels sowie ein
Verfahren zum Desinfizieren einer Fläche.

[0002] Es ist bekannt, Desinfektionsmittel zu nutzen,
um ungewünschte Mikroorganismen auf Gegenstän-
den zu zerstören beziehungsweise abzutöten. Viru-
zide Desinfektionsmittel sind Desinfektionsmittel, die
im Speziellen dazu geeignet sind, behüllte sowie un-
behüllte Viren zu inaktivieren oder abzutöten.

[0003] Ein Problem bisher bekannter Desinfektions-
mittel ist deren schwache Wirksamkeit gegenüber un-
behüllten Viren. Das heißt, mithilfe bisher bekann-
ter Desinfektionsmittel kann oftmals nur ein unzurei-
chend großer Anteil der auf einer zu desinfizierenden
Fläche vorhandenen Viren inaktiviert oder abgetötet
werden.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne wirksame viruzide Desinfektion einer Fläche zu er-
möglichen.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß ge-
löst durch ein viruzides Desinfektionsmittel nach An-
spruch 1, durch eine Verwendung nach Anspruch 9
sowie durch ein Verfahren nach Anspruch 10.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche sowie
der nachfolgenden Beschreibung.

[0007] Das erfindungsgemäße viruzide Desinfekti-
onsmittel enthält einerseits Wasserstoffperoxid und
andererseits einen Alkohol oder eine Alkoholmi-
schung.

[0008] Mit anderen Worten, die Erfindung sieht ei-
ne Kombination zweier unterschiedlicher Stoffe vor,
nämlich einerseits von Wasserstoffperoxid (H2O2) als
erstem Stoff und Alkohol oder einer Alkoholmischung
als zweitem Stoff. Im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung ist unter einer Alkoholmischung ein Gemisch
aus mindestens zwei unterschiedlichen Alkoholen zu
verstehen.

[0009] Durch die Kombination dieser beiden Stoffe
lässt sich eine starke viruzide Wirkung des Desinfek-
tionsmittels erreichen.

[0010] Vorteilhafterweise dient das Wasserstoffper-
oxid als viruzider Wirkstoff. Der Alkohol oder die Al-
koholmischung dient vorteilhafterweise als begrenzt
viruzider Wirkstoff.

[0011] Außer gegen Viren kann das Desinfektions-
mittel gegebenenfalls auch gegen Pilze, Sporen und/

oder Bakterien wirken. Anders ausgedrückt, das Des-
infektionsmittel kann insbesondere auch eine fungi-
zide, sporizide und/oder bakterizide Wirkung aufwei-
sen.

[0012] Als weiteren Bestandteil kann das Desinfekti-
onsmittel Wasser enthalten. Das heißt, das Desinfek-
tionsmittel kann insbesondere eine wässrige Lösung
sein.

[0013] Vorteilhafterweise beträgt der Massenanteil
des Wasserstoffperoxids mindestens 0,3%. Mit ei-
nem Massenanteil des Wasserstoffperoxids von min-
destens 0,3% lässt sich für zahlreiche Anwendungs-
bereiche des Desinfektionsmittels eine hinreichend
starke viruzide Wirkung des Desinfektionsmittels er-
reichen. Anders ausgedrückt, mit einem Massen-
anteil des Wasserstoffperoxids von mindestens 0,
3% lässt sich für zahlreiche Anwendungsbereiche
des Desinfektionsmittels sicherstellen, dass ein hin-
reichend großer Anteil, beispielsweise mindestens
95%, der auf einer zu desinfizierenden Fläche vor-
handenen Viren inaktiviert oder abgetötet werden.

[0014] Im Sinne der vorliegenden Erfindung bezieht
sich der Begriff „Massenanteil“ auf den Anteil der
Masse eines Stoffs, wie zum Beispiel des Wasser-
stoffperoxids, an der Gesamtmasse des Desinfekti-
onsmittels.

[0015] Vorzugsweise beträgt der Massenanteil des
Wasserstoffperoxids mindestens 1%. Dadurch kann
eine bessere viruzide Wirkung des Desinfektionsmit-
tels als mit einem geringeren Massenanteil des Was-
serstoffperoxids erreicht werden.

[0016] Es ist vorteilhaft, wenn der Massenanteil
des Wasserstoffperoxids höchstens 3% beträgt. Da-
durch kann ein langsames Trocknen des Desinfekti-
onsmittels, das gegebenenfalls zu einer Fleckenbil-
dung und/oder zu einer Oberflächenschädigung füh-
ren kann, vermieden werden. Außerdem kann da-
durch die Ätzwirkung des Desinfektionsmittels ge-
ring gehalten werden, sodass zum Beispiel beim Ge-
brauch des Desinfektionsmittels Gesundheitsgefah-
ren für Anwender vermieden werden können. Vor-
zugsweise beträgt der Massenanteil des Wasser-
stoffperoxids höchstens 2%.

[0017] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung beträgt der Massenanteil
des Wasserstoffperoxids 1,5%.

[0018] Das Desinfektionsmittel kann Isopropanol
(auch Isopropylalkohol oder 2-Propanol genannt)
oder Ethanol (auch Ethylalkohol genannt) als Alkohol
aufweisen. Als Alkoholmischung kann das Desinfek-
tionsmittel eine Mischung aus Ethanol und Isopropa-
nol aufweisen. Diese Alkohole sind kostengünstig er-
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hältlich und ermöglichen somit eine kostengünstige
Herstellung des Desinfektionsmittels.

[0019] Der Massenanteil des Alkohols oder der Al-
koholmischung kann zum Beispiel mindestens 40%,
vorzugsweise mindestens 55%, betragen. Ferner ist
es vorteilhaft, wenn der Massenanteil des Alkohols
oder der Alkoholmischung höchstens 80%, vorzugs-
weise höchstens 65%, beträgt.

[0020] Der Massenanteil des Alkohols oder der Alko-
holmischung kann beispielsweise 59% betragen. Ein
solcher Massenanteil des Alkohols oder der Alkohol-
mischung ermöglicht insbesondere bei einem Mas-
senanteil des Wasserstoffperoxids von 1,5% eine be-
sondere starke viruzide Wirkung des Desinfektions-
mittels sowie ein schnelles Trocknen des Desinfekti-
onsmittels.

[0021] Die Herstellung des Desinfektionsmittels um-
fasst ein Zusammenmischen eines Wasserstoffper-
oxid-Produkts und eines Alkohols oder einer Alko-
holmischung. Vorzugsweise wird zur Herstellung des
Desinfektionsmittels ein Wasserstoffperoxid-Produkt
verwendet, das durch zusätzliche Aufreinigungsstu-
fen frei von organischen Stoffen ist und mehr Stabi-
lisatoren enthält als ein Wasserstoffperoxid-Produkt
technischer Qualität.

[0022] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist der Massenanteil metallischer Verunreini-
gungen kleiner als 2 ppm (parts per million), vorzugs-
weise kleiner als 1 ppm, besonders bevorzugt kleiner
als 0,5 ppm. Dadurch können unangenehme Gerü-
che, die bei einer Reaktion des Wasserstoffperoxids
mit metallischen Verunreinigung entstehen können,
(weitestgehend) vermieden werden. Ferner kann da-
durch auch ohne eine zusätzliche Beimischung eines
chemischen Stabilisators eine lange Verwendbarkeit
des Desinfektionsmittels sichergestellt werden.

[0023] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn das
Desinfektionsmittel frei von weiteren Stoffen ist, die
als Biozid wirken. Solche weiteren Stoffe können ge-
gebenenfalls die chemische Stabilität des Desinfekti-
onsmittels und/oder dessen viruzide Wirkung negativ
beeinflussen.

[0024] Bei der erfindungsgemäßen Verwendung
wird das Desinfektionsmittel zum Desinfizieren ei-
ner Fläche, insbesondere einer Fläche eines Gegen-
stands, verwendet. Mit anderen Worten, die erfin-
dungsgemäße Verwendung sieht vor, das Desinfek-
tionsmittel als Flächendesinfektionsmittel zu verwen-
den.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Des-
infizieren einer Fläche, insbesondere einer Fläche ei-
nes Gegenstands, umfasst die Schritte:

- Aufbringen des Desinfektionsmittels auf die zu
desinfizierende Fläche,

- Einwirkenlassen des Desinfektionsmittels auf
der Fläche für eine vorgegebene Einwirkdauer.

Patentansprüche

1.    Viruzides Desinfektionsmittel, welches einer-
seits Wasserstoffperoxid und andererseits einen Al-
kohol oder eine Alkoholmischung enthält.

2.    Desinfektionsmittel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Massenanteil des
Wasserstoffperoxids mindestens 0,3%, vorzugswei-
se mindestens 1%, beträgt.

3.    Desinfektionsmittel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Massenanteil
des Wasserstoffperoxids höchstens 3%, vorzugswei-
se höchstens 2%, beträgt.

4.    Desinfektionsmittel nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Desinfektionsmittel Isopropanol oder Ethanol als
Alkohol oder eine Mischung aus Ethanol und Isopro-
panol als Alkoholmischung aufweist.

5.    Desinfektionsmittel nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Massenanteil des Alkohols oder der Alkoholmi-
schung mindestens 40%, vorzugsweise mindestens
55%, beträgt.

6.    Desinfektionsmittel nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Massenanteil des Alkohols oder der Alkohol-
mischung höchstens 80%, vorzugsweise höchstens
65%, beträgt.

7.    Desinfektionsmittel nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Massenanteil metallischer Verunreinigungen klei-
ner als 2 ppm, vorzugsweise kleiner als 1 ppm, ist.

8.    Desinfektionsmittel nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Desinfektionsmittel frei von weiteren Stoffen ist,
die als Biozid wirken.

9.  Verwendung eines Desinfektionsmittels nach ei-
nem der voranstehenden Ansprüche zum Desinfizie-
ren einer Fläche.

10.  Verfahren zum Desinfizieren einer Fläche, um-
fassend die Schritte:
- Aufbringen eines Desinfektionsmittels nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 auf die zu desinfizierende Flä-
che,
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- Einwirkenlassen des Desinfektionsmittels auf der
Fläche für eine vorgegebene Einwirkdauer.

Es folgen keine Zeichnungen
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